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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

L'opinion publique s'est partagée sur plus d'un point particulier. Tout d'abords un
accord a fait défaut sur les problèmes de l'opportunité de révisions partielle,
préalables, du moment choisi, qui n'est peut-être pas du tout propice ni ne le justifie,
enfin de l'ampleur à donner à cette révision. Ce sont les milieux catholiques qui se
montrèrent les plus sceptiques à ce sujet. Ils préféreraient que les points dont la
révision s'impose avec le plus d'urgence (les articles confessionnels entre autres) soient
réglés d'abord par des révisions partielles. On a avancé, pour justifier ce point de vue,
qu'une révision totale, à moins d'être superficielle seulement, serait trop chargée et ne
survivrait pas à la votation populaire. A ce propos, le conseiller national Leo Schürmann
a qualifié le travail de la commission Wahlen de vulgaire exercice de séminaire au
niveau le plus élevé. Pour des raisons analogues, une révision par paquets a été
demandée par de nombreux observateurs. En ce qui concerne l'ampleur de la révision,
le groupe de travail s'attira un soutien d'autant plus large que, tout en affirmant qu'il ne
fallait pas mettre en question les fondements spirituels de la Constitution, il proposa de
réévaluer tout ce qui touche au rôle de la Suisse dans le monde et à son intégration.
Certains cantons se mirent tout de suite à l'ouvrage, et en premier lieu le Tessin.
Malgré ces débuts prometteurs, le destin de la révision totale est encore incertain. Par
ailleurs, la réforme de plusieurs structures et institutions qui ne sont plus adaptées aux
réalités est d'une telle urgence qu'on ne peut pas attendre un règlement global. Cela
vaut particulièrement pour les structures du fédéralisme et pour le système actuel de
gouvernement, qui n'est plus en mesure, à bien des égards, de satisfaire à une
efficacité suffisante. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.12.1967
ERICH GRUNER

Auch zahlreiche Kantonsverfassungen werden heutigen Gegebenheiten angepasst. So
trat im Aargau anfangs 1982 eine neue Verfassung in Kraft. Dagegen lehnten in Genf die
Stimmbürger und in Basel-Stadt der Regierungsrat für den jetzigen Zeitpunkt eine
Gesamterneuerung ab. In Graubünden wünschte der Grosse Rat zwar eine
Totalrevision, aber nur in der unverbindlichen Form eines Postulates und ohne zeitliche
Bindungen. Im Tessin erarbeitete eine Expertenkommission neue Verfassungsartikel,
während in Uri ein Verfassungsrat vorerst «Mängellisten» für das bisher Gültige
zusammentrug und in Glarus ein umfangreicher Kommentar zum bereits früher
publizierten Verfassungsprojekt einer vorberatenden Kommission erschien. Die
augenfälligsten Fortschritte erreichten 1982 zwei Stände der Nordwestschweiz: Der
Baselbieter Verfassungsrat schickte das Ergebnis seiner Debatten in die
Vernehmlassung, an der sich alle Einwohner des Kantons beteiligen können. Der
Solothuner Verfassungsrat hofft, bis Mitte 1984 ungefähr gleich weit zu sein mit seinen
Vorarbeiten. Seine Sitzungen wie auch die seiner Kommissionen sind öffentlich. Zudem
warb er mit einer populär aufgemachten «Verfassigs-Zytig» in weiten Kreisen für seine
Anliegen, was da und dort als staatliche Propaganda kritisiert wurde. Über wichtige
Einzelfragen soll im Kanton Solothurn der Souverän Zwischenentscheide fällen, zum
Beispiel über die Wünschbarkeit eines Ombudsmannes. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.12.1982
BEAT JUNKER

Neue Kantonsverfassungen erhielten 1984 Baselland und Uri. Weitere Totalrevisionen
waren in den Kantonen Glarus, Solothurn, Tessin und Thurgau im Gang. Der
Geschäftsführer der Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit, M. Frenkel, stellte
ein Nachlassen des Revisionsinteresses fest und begründete es mit den beschränkten
Möglichkeiten und Auswirkungen konstitutioneller Gesamterneuerungen. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.1984
PETER GILG
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Im Kanton Glarus stimmte die Landsgemeinde einer neuen Verfassung zu, welche vor
allem eine Klärung von Grundrechten, Staatsaufgaben und Behördenstruktur bringt.
Ausserdem wurde das Alter von Mitgliedern der Regierung, des Ständerats und der
Gerichte auf 65 Jahre beschränkt. In den Kantonen Bern und Tessin wurden Entwürfe
für neue Staatsverfassungen in die Vernehmlassung geschickt, und im Kanton St. Gallen
überwies der Grosse Rat ein Postulat, das die Regierung auffordert, eine
Verfassungstotalrevision zu prüfen. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.07.1988
LUZIUS MEYER

Die Vorarbeiten zu einer eventuellen Totalrevision der Verfassung des Kantons Tessin
wurden weitergeführt. Anfangs November fand in Locarno unter dem Patronat des
Föderalismusinstituts der Universität Freiburg ein interdisziplinäres Seminar zur Frage
der Integration der Sozialrechte in die Verfassung statt. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.11.1989
MATTHIAS RINDERKNECHT

Nach 17 Jahren Vorarbeit legte der Tessiner Staatsrat Ende Dezember den Entwurf für
eine neue Kantonsverfassung vor, die vierte seit Bestehen des Kantons. Die heute
gültige Verfassung ist seit 1830 in Kraft und damit die älteste der Schweiz. Die neue
Konstitution bestätigt und ergänzt die anerkannten Menschen- und Sozialrechte.
Neuerungen sind im Bereich der Volksrechte, der Wahl der politischen Instanzen sowie
des Kirchenwesens vorgesehen, wobei der Regierungsrat für die umstrittensten
Themen Varianten vorschlägt. So sieht der Entwurf keine eindeutige Regelung der
generellen Einführung des Majorz- oder Proporzwahlrechts, der politischen und
finanziellen Stellung der Kirchen, der Frage des Amtszwangs sowie der Einführung des
aktiven kommunalen Stimm- und Wahlrechts für die ausländische Mitbevölkerung vor.
Geplant ist dagegen eine Neuregelung des Wahlrechts der Ständeräte, deren einer vom
Regierungsrat ernannt werden soll, und der Unvereinbarkeit zwischen kantonalen und
eidgenössischen politischen Ämtern, weiter die Verdoppelung der nötigen Zahl der
Unterschriften für Initiativen und Referenden, die Einführung des Finanzreferendums,
die Möglichkeit, neben der Regierung auch das Parlament sowie die
Gemeindebehörden abzuberufen und die Einreichung einer Gesetzesinitiative durch
ein Viertel (62) der Gemeinden. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.12.1994
DIRK STROHMANN

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Genehmigung der am 14. Dezember 1997
vom Volk angenommenen totalrevidierten Verfassung des Kantons Tessin, was der
Ständerat noch im Berichtsjahr vollzog. Die Bundesversammlung stimmte zudem den
Verfassungsänderungen in den Kantonen Luzern, Obwalden, Schaffhausen, Waadt und
Zug sowie den vom Bundesrat im Berichtsjahr neu vorgelegten teilrevidierten
Verfassungen von Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Uri zu. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.1998
HANS HIRTER

Als Zweitrat genehmigte auch der Nationalrat die am 14. Dezember 1997 vom Volk
angenommene totalrevidierte Verfassung des Kantons Tessin. Die Bundesversammlung
hiess im Berichtsjahr ferner die teilrevidierten Verfassungen der Kantone Luzern,
Nidwalden, Glarus, Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden
und Aargau und später auch noch diejenigen von Zürich, Obwalden, Solothurn, Waadt
und Genf gut. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Nationale Identität

Ohne lange Diskussionen hiessen National- und Ständerat die von den Schweizer
Demokraten am 25. Oktober 1990 eingereichte „Volksinitiative Für einen arbeitsfreien
Bundesfeiertag“ mit 62 zu 2 resp. 22 zu 6 Stimmen gut. In bezug auf den Begriff
arbeitsfrei, welcher im Initiativtext nur ungenau definiert war, wies der
Kommissionssprecher der kleinen Kammer darauf hin, dass dieser Feiertag gemäss
Bundesrat nicht kompensiert wird, falls er auf einen Sonntag fällt, dass er aber von
Arbeitnehmern kompensiert werden kann, wenn er in den Ferien auf einen andern Tag
als auf den Sonntag fällt.

Obwohl die Schweizer Demokraten mit der Lancierung der Initiative patriotische Ziele
verfolgten, war ihr Vorschlag praktisch unbestritten, da auch die Attraktivität eines
zusätzlichen Feiertages sowie der Aspekt der einheitlichen Regelung eine wichtige Rolle
im Entscheidprozess spielten. Bis anhin war der 1. August in den Kantonen Zürich,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.09.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Schaffhausen, Thurgau, Tessin und Genf ein Feiertag, während in den andern Kantonen
entweder halbtags oder bis vier Uhr gearbeitet wurde. Im Vorfeld der Abstimmung
gaben einzig die allfälligen Kosten für die Arbeitgeber Anlass zu Diskussionen.

Für die Volksabstimmung gaben alle Parteien ausser den Grünen und der LP die Ja-
Parole heraus. Für die Liberalen bedeutete die Bundeskompetenz einen zu starken
Eingriff in den Föderalismus, weshalb sie das Begehren ablehnten; die Grünen
entschlossen sich für Stimmfreigabe, weil sie keine Initiative aus der
rechtsnationalistischen Ecke unterstützen wollten. In der SP sorgte der Umstand, dass
zwölf sozialdemokratische Abgeordnete im Abstimmungskomitee zusammen mit
Mitgliedern oder Sympathisanten der Schweizer Demokraten vertreten waren, für
Unmut. Die Gewerkschaften empfahlen die Ja-Parole, während sich der Arbeitgeber-
und der Gewerbeverband wegen der Belastung der Wirtschaft durch einen zusätzlichen
Feiertag bei voller Lohnzahlung gegen die Initiative stellten.

„Volksinitiative für einen arbeitsfreien Bundesfeiertag“
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,9%
Ja: 1'492'285 (83,8%) / 20 6/2 Stände
Nein: 289'122 (16,2%)

Parolen:
Ja: FDP (*6), SP, CVP (*3), SVP (*2), AP, SD, LdU, EVP, PdA, EDU, Lega; SGB, CNG.
Nein: LP (*2); ZSAO, SGV.
Stimmfreigabe: GP (*3). 
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen

In der Abstimmung vom 26. September befürworteten 83,8% der Stimmenden die
Initiative, wobei alle Kantone zustimmten. Der Kanton Appenzell Innerrhoden, der
schon überdurchschnittlich viele Feiertage kennt, unterstützte die Initiative mit 59,3%
am knappsten, während das Tessin und Genf mit 92,9% resp. 90,2% am deutlichsten
zustimmten. 9

Obwohl der im August 2012 von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft
(SGG) angekündigte Wettbewerb für eine neue Nationalhymne noch nicht offiziell
ausgeschrieben war, erhielt die SGG bereits zahlreiche Vorschläge. Der neue
Geschäftsführer der SGG, Lukas Niederberger, gab am ersten August des Berichtjahres
die Bedingungen für den Anfang Dezember offiziell unter dem Namen CHymne
ausgerufenen Wettbewerb bekannt: In der ersten Hälfte des Jahres 2014 dürfen
Vorschläge eingereicht werden, die sich textlich an der Präambel der Bundesverfassung
orientieren und in deren neuen Melodie die heutige Hymne noch erkennbar ist. Eine
30köpfige Jury aus Kunst- und Medienschaffenden sowie Funktionären aus Sport- und
Kulturverbänden aus allen vier Sprachregionen soll dann in der zweiten Jahreshälfte
2014 den Siegerbeitrag küren und diesen dem Bundesrat übergeben mit der Bitte,
diesen als neue Nationalhymne zu bestimmen. Die Ankündigung wurde im eher
linksstehenden britischen Guardian von zahlreichen Online-Kommentaren begleitet.
Einzelne Kommentare lieferten gleich Vorschläge, etwa „Money, money, money“ von
Abba oder „Offshore Banking Business“ von der britischen Punk-Band „The Members“.
Im Inland rief der Vorschlag der SGG wenige, dafür gespaltene Reaktionen hervor.
Während auf der einen Seite eine mögliche Reform des antiquierten Textes begrüsst
wurde, wurde von rechtskonservativer Seite Kritik am Vorhaben laut. Eine Ende
Berichtjahr eingereichte Interpellation Keller (svp, NW) will vom Bundesrat wissen, wie
dieser zu den Plänen der SGG stehe, den Schweizerpsalm abzuschaffen. Die Weltwoche
warf der SGG vor, sich mit dem Wettbewerb gegen die patriotische Funktion der Hymne
und gegen ein Bekenntnis zu einer eigenständigen Schweiz zu richten. Auch auf
kantonaler Ebene war die Nationalhymne Diskussionsgegenstand. So hiess im Kanton
Tessin das Parlament einen Minderheitenantrag der parlamentarischen
Schulkommission gut, der die Nationalhymne zum Pflichtstoff für die Primarschule
bestimmte. Die geschlossenen Lega und SVP, fast alle CVP-Räte und die Hälfte der FDP-
Kantonsparlamentarier sorgten dafür, dass die „Bionda Aurora“ künftig zum
obligatorischen Schulstoff gehört. Dies war vorher lediglich im Kanton Aargau der Fall,
wo auf Anregung der SVP im Jahr 2008 die Nationalhymne zum Pflichtstoff erklärt
worden war. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2013
MARC BÜHLMANN
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Um die Bedeutung der aktuellen Nationalhymne zu unterstreichen, lancierte die
nationalkonservative Rechte in einigen Kantonen Vorstösse mit dem Ziel, das Erlernen
des Schweizer Psalms zum schulischen Pflichtstoff zu erklären. Dies war der SVP im
Kanton Aargau bereits 2008 und der Lega im Tessin 2013 gelungen. Eine Grundlage
fanden die Unterstützer dieser Forderung im Lehrplan21, in dem als musikalische
Kompetenz die singende Interpretation von Liedern aus unterschiedlichen Kulturen
gefordert wird. Verschiedene Bildungsdirektoren kündigten Mitte Juni in der
Sonntagspresse an, diesen Passus mit einem Obligatorium für das Beherrschen der
Nationalhymne umsetzen zu wollen. Ebenfalls im Juni nahm das Kantonsparlament im
Kanton Wallis einen auch vom Bildungsdirektor Oskar Freysinger (svp) unterstützten
Vorstoss der SVP an, der das Erlernen der Nationalhymne zur Schulpflicht erklären will.
Auch im Kanton Zürich wurde Ende September eine entsprechende, von der EDU und
der SVP gestützte Motion eingereicht. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.06.2015
MARC BÜHLMANN

Im Schatten der eidgenössischen Abstimmung zur Reform der Altersvorsorge 2020
führte das Tessin als erster Kanton in der Schweiz das Schulfach Politische Bildung
ein. 63.4 Prozent der Stimmenden sagten Ja zum Schulfach «civica», mit welchem die
Mittel- und Oberstufenschülerinnen und -schüler künftig während mindestens zwei
Stunden pro Monat in Themen wie politische Institutionen der Schweiz oder Rechte
und Pflichten der Schweizer Bürgerinnen und Bürgern unterrichtet werden sollen. Mit
der vom Tessiner Stimmvolk angenommenen Vorlage soll der Staatskundeunterricht
auch in die postobligatorischen Tessiner Schulen Einzug halten, allerdings soll dort das
Fach nicht separat unterrichtet, sondern in bestehende Fächer integriert werden. Auf
Bundesebene hatte Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) bereits im Frühjahr 2017 vom
Bundesrat eine umfassende Strategie zur Förderung der politischen Bildung der
Bevölkerung gefordert. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.09.2017
SAMUEL BERNET

Der Tessiner Kantonsrat Tiziano Galeazzi (TI, svp) reichte im Juli 2018 im Tessiner
Parlament eine Anfrage ein, in welchem er das kantonale Bildungsdepartement DECS
darum bat, zu überprüfen, ob die Schulkinder den Schweizerpsalm singen können –
denn in Tessiner Schulen gehört die Nationalhymne seit 2013 zum Pflichtstoff. Die im
Oktober veröffentlichte Antwort des DECS lautete, es sei die Pflicht der Lehrerinnen
und Lehrer, diesen Stoff im Lehrplan zu berücksichtigen und die Überprüfung von
Bildungseinrichtungen gehöre zu den üblichen Massnahmen der zuständigen
Schulinspektoren.
Diese Antwort war für Galeazzi nicht zufriedenstellend, worauf er in einer privat auf
Facebook durchgeführten Umfrage herausgefunden habe, dass «längst nicht alle Kinder
mit den patriotischen Klängen vertraut» seien, wie die Aargauer Zeitung im Januar 2019
darüber berichtete. Regierungsrat und Vorsitzender des DECS Manuele Bertoli (TI, sp),
hatte deshalb in der Folge «Schulinspektoren, Schulleiter und andere Zuständige»
darauf hingewiesen, im laufenden Schuljahr zu überprüfen, wie es um die
Gesangsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler stehe und allfälligen Nachholbedarf
zu decken.
Auch in den Kantonen Genf und Aargau kennt man ein «Hymnenobligatorium» und im
Wallis konnten nach einem Vorstoss 2015 Lehrer zumindest «ermutigt werden», die
Hymne an der Primarschule zu unterrichten; ähnliche Ideen in den Kantonen Solothurn
und Zürich sind in der Vergangenheit abgelehnt worden. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.01.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Landes- und Weltausstellungen

Im Tessin monierte Marco Solari, die für ca. 2020 vorgesehene Eröffnung des
Gotthardbasistunnels mit einer Landesausstellung im Tessin und allfällig auch den
Nachbarkantonen Graubünden, Uri und Wallis zu kombinieren. Die Tessiner Regierung
nahm diese Idee auf und versprach, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Erste
Vorabklärungen über die Durchführung der nächsten Landesausstellung in ihrer Region
führten auch die Ostschweizer Kantone St. Gallen, Schaffhausen und Thurgau durch. 14

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.09.2008
HANS HIRTER
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Sowohl die Kantonsregierungen der Nordostschweiz als auch diejenigen des
Gotthardraums beschlossen, die Idee einer schweizerischen Landesausstellung in ihrer
Region vertieft analysieren zu lassen. Als Zeithorizont für die Durchführung der
Ausstellung steht für die Gebirgskantone das Jahr 2020, für die Nordostschweiz das
Zeitfenster 2022-2032 im Vordergrund. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.04.2009
HANS HIRTER

Gleich zwei Projekte für Landesausstellungen wurden im Berichtsjahr diskutiert. Die
Kantone rund um den Gotthard (TI, UR, VS, GR) vertieften ihre Pläne für Gottardo 2020
und die Kantone der Bodenseeregion (TG, SH, SG, AI, AR) regten eine Expo Bodensee-
Rhein frühestens im Jahr 2027 an. Die Gotthard-Kantone, die ihre Expo zur Neat-
Eröffnung planten, haben im Berichtsjahr je 50 000 Franken für eine
Machbarkeitsstudie gesprochen. Die laue Begeisterung, Streitigkeiten zwischen dem
Projektleiter Marco Solari und dem Bündner Regierungsrat Stefan Engler (CVP), aber
auch Termindruck liessen das Vorhaben jedoch sterben. Die Kantone einigten sich
immerhin auf ein Programm, mit welchem die Region gestärkt werden soll. Mit dem Aus
von Gottardo 2020 wurde die Diskussion für eine Landesausstellung in der Bodensee-
Region, zu der sich die involvierten Kantone grundsätzlich positiv zeigten, wieder
intensiviert. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.12.2010
MARC BÜHLMANN

Neben dem Bund, der ein Gesamtbudget von CHF 23 Mio. beisteuerte, planten auch die
Kantone Tessin, Graubünden, Wallis und Uri, sowie die Städte Zürich, Genf und Basel
einen Auftritt an der Weltausstellung 2015 in Mailand. Mit der Belegung des
drittgrössten Pavillons versuchen die Anbieter davon zu profitieren, dass die Messe
erstmals direkt vor den Toren der Schweiz stattfindet: Nebst der Werbung für die
Eidgenossenschaft und die Grenzregionen soll insbesondere die Beziehung zu Italien
eine Aufwertung erfahren. Just der Südkanton bzw. die Lega stellte sich aber quer. Die
Protestpartei erzwang ein Referendum gegen den kantonalen Expo-Kredit von CHF 3,5
Mio: Mit dem Hinweis, dass nur Italien von dem Geld profitiere, konnte die Lega die
Tessiner Stimmbevölkerung überzeugen, die den Kredit Ende September an der Urne
mit 54,5% ablehnte. Zwar konnte die Tessiner Regierung noch CHF 1,5 Mio. aus dem
Swisslos-Fonds aktivieren; die Lega hatte gegen diesen Entscheid erfolglos vor
Bundesgericht Beschwerde eingereicht. Mit dem Nein wurde aber ein Imageschaden
befürchtet. Dem im August durch die Mailänder Staatsanwaltschaft aufgedeckten
Korruptionssumpf hatten sich die Schweizer Unternehmen durch die Unterzeichnung
von Legalitätsprotokollen entzogen. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.09.2014
MARC BÜHLMANN

Am 1. Mai öffneten die Tore der Weltausstellung in Mailand, die um die Themen
Ernährung, Nachhaltigkeit und Ressourcenverteilung kreiste. Der Schweizer Auftritt, für
den das Parlament rund CHF 23 Mio. bewilligt hatte, stand unter dem Motto
Confooderatio. Der 4432 Quadratmeter grosse Pavillon der Schweiz fiel durch vier aus
Glashüllen bestehende Türme auf, in denen Lebensmittel zum Mitnehmen aufbewahrt
wurden: 2,5 Mio. Portionen Nestlé-Café – Schweizer Exportprodukt Nummer 1 –, 2 Mio.
Päckchen Salz, Wasser – aus dem Mailänder Grundwasser und nicht wie zuerst geplant
aber wegen starker Kritik schliesslich nicht umgesetzt aus Nestlé-Wasserflaschen – und
420'000 Säckchen mit getrockneten Apfelringen. Die Besucher durften sich bedienen,
wobei die Vorräte mit der Zeit abnahmen, was anhand des sinkenden "Pegelstandes"
der Lebensmittel in den glasigen Türmen sichtbar wurde. Das eigene Konsumverhalten
sollte so zum Nachdenken über die endliche Verfügbarkeit von Lebensmitteln anregen:
je mehr der einzelne konsumierte, desto weniger blieb den nächsten Expo-Gästen. 
Zu den vier Türmen im obersten Stockwerk wurden jeweils maximal 120 Personen per
Lift gleichzeitig zugelassen. Im frei zugänglichen Erdgeschoss wollten die
Gotthardkantone Graubünden, Tessin, Uri und Wallis ihre Bedeutung als Wasserschloss
Europas hervorheben. Im Zentrum der Ausstellung der vier Kantone stand ein
Granitblock, der den Gotthard symbolisierte – Wasser und Energie wurden hier zum
leitenden Motto. In einem weiteren Raum im Erdgeschoss wollten drei Städte mit
eigenen Ausstellungen die urbane und innovative Seite der Schweiz repräsentieren.
Basel, Genf und Zürich liessen sich ihre jeweilige Ausstellung rund je CHF 1,5 Mio.
kosten und beabsichtigten damit natürlich auch Standortmarketing. In die Kritik geriet
die Zusammenarbeit Basels mit dem Agrochemiekonzern Syngenta, der mit einem
Beitrag von CHF 200'000 nicht nur Hauptsponsor der baselstädtischen Ausstellung war,
sondern die Ausstellung auch aktiv mitgestaltete. Während der Basler
Regierungsratspräsident Guy Morin (BS, gp) die Zusammenarbeit verteidigte und auf die
Bedeutung des Unternehmens für die Welternährung hinwies, hoben verschiedene
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NGOs und Umweltschutzkreise hervor, dass Syngenta in mehreren Ländern der
Verletzung von Menschen- und Gewerkschaftsrechten angeklagt sei. Einem solchen
Konzern eine Plattform und ein Meinungsmonopol zu bieten sei verwerflich. 
Neben den Kantonen und den Städten versuchten auch Schweizer
Lebensmittelproduzenten – allen voran die Bauern – die Weltausstellung als
Werbeplattform zu nutzen. Im Visier hatte man durchaus auch Schweizerinnen und
Schweizer, da mit rund 600'000 Besucherinnen und Besuchern aus der Schweiz
gerechnet wurde – etwa eineinhalbmal so viele Besucherinnen und Besucher als an der
Olma, der Schweizer Landwirtschaftsausstellung schlechthin. 
Das Urteil über den Schweizer Pavillon fiel insbesondere im Vergleich mit den
Ausstellungsobjekten der restlichen 144 Nationen, die auf dem 110 Hektaren grossen
Expo-Gelände präsent waren, recht zwiespältig aus. Wurden auf der einen Seite die
nüchterne Schlichtheit und die inhaltliche Konzentration auf das Thema der
Weltausstellung gelobt, wurde der Pavillon auf der anderen Seite als potthässlich
bezeichnet. Man sehe, dass der Plattenbau nicht von Architekten, sondern von
Marketingfachleuten entwickelt worden sei, kritisierte etwa der Tessiner Startarchitekt
Mario Botta. Eine Weltausstellung sei immer auch innovative und architektonische
Selbstdarstellung, was bei anderen Nationen, nicht aber bei der Schweiz, ersichtlich sei.

Insgesamt besuchten zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober rund 21 Mio. Personen
die Expo in Mailand. Rund 2,1 Mio. fanden dabei auch den Weg in den Schweizer
Pavillon, 70% von ihnen waren italienische Staatsbürgerinnen und -bürger und rund
10% stammten aus der Schweiz selber. Bundesrat Didier Burkhalter zog beim Abschluss
der Expo in Mailand Ende Oktober eine positive Bilanz. Erstens habe man die Kontakte
mit Italien verbessern können. Umfragen zeigten zweitens, dass rund 20% der
Besucherinnen und Besucher ein positiveres Bild der Schweiz hätten als vor dem
Rundgang im Schweizer Pavillon. Den vier Türmen wurde zudem drittens die beste
inhaltliche Publikumswirkung attestiert – was auch mit einem Preis honoriert wurde.
Insbesondere der Wasserturm, der sich auch aufgrund der hohen Temperaturen rasch
leerte, hatte vor Augen geführt, wie zentral ein intelligenterer Umgang mit der
endlichen Ressource Wasser ist – eine Erkenntnis, die laut Didier Burkhalter zentral sei
für die Schweizer Aussenpolitik. 18

Staatsjubiläen

Der Kanton Wallis schlug im Anschluss an die Erwägungen der
Verständigungskommissionen vor, die Landesausstellung im Kantonshauptort Sion zu
organisieren. Aber auch die Kantone Genf, Neuenburg und Tessin machten sich für eine
Landesausstellung 2000 auf ihrem Gebiet stark. Die Genfer Regierung präsentierte
eine Vorstudie, welche vorsieht, die Trilogie Leben, Denken und Schaffen spielerisch
darzustellen. Während das Projekt eines Walliser Komitees unter dem Titel "Demopolis
2000" eine Zukunftsstadt von ca. 60 Hektaren Fläche beim Kantonshauptort Sion
vorsieht, plant ein Neuenburger Komitee eine eher konventionelle Ausstellung mit
Kantons-, Bundes- und Europapavillons, verteilt zwischen dem Seeufer und dem
Passübergang Vue des Alpes. 19
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Aufgrund der Corona-Pandemie und den zu deren Eindämmung getroffenen
Massnahmen konnte der Nationalfeiertag am 1. August 2020 vielerorts entweder gar
nicht oder nur unter Einhaltung einschränkender Auflagen stattfinden. Insbesondere
das Verbot von Veranstaltungen mit über 1'000 Personen machte es sowohl in
städtischen als auch in ländlichen Gebieten schwierig, Festivitäten durchzuführen. In
vielen Gemeinden mussten die Feiern abgesagt werden, nicht wenige, meist kleine
Gemeinden, hielten aber auch an ihren teils originellen Durchführungsplänen fest –
unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsbedingungen (Abstandsregeln,
Teilnahmebeschränkung und -registrierung, Hygieneregeln). Trotz dieser kleineren
Feiern befürchtete der «Blick» im Vorfeld, dass der Erste August zu einem Ersten
«AuFrust» verkommen könnte, seien doch die grösseren Bundesfeiern alle abgesagt
worden – sogar jene auf dem Rütli, meinte die Zeitung vermeintlich. Tatsächlich fand
die Rütli-Feier aber statt.

Und so wurde schliesslich der Nationalfeiertag in Coronazeiten begangen: In grösseren
Städten wie Basel war laut der Basler Zeitung bereits im Mai klar, dass die übliche
Bundesfeier mit Feuerwerk am Rhein nicht stattfinden würde, da die Obergrenze von
1'000 Personen rasch überschritten und das Rückverfolgen von Ansteckungsketten
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kaum möglich gewesen wäre. Nach anfänglichen Erwartungen, dass zumindest im
Landkanton die Feiern beibehalten würden, zerstreuten sich im Juni auch dort die
Hoffnungen: «Ein Jahr ohne Bundesfeier im Baselbiet» titelte die Basler Zeitung. Doch
so schlimm sollte es nicht kommen: Schweizweit, auch in Basel-Landschaft, gab es
Gemeinden, die ihre Bundesfeiern unter Einhaltung der vorgesehenen
Schutzmassnahmen durchführen konnten. Wie das St. Galler Tagblatt berichtete, waren
es in der Ostschweiz immerhin «gut zwei Dutzend» Gemeinden, welche eine
Durchführung planten: So liess auch die St. Gallische Gemeinde Muolen verlauten, der 1.
August finde statt – «ob Coronavirus oder nicht» –, denn das Bedürfnis der
Bevölkerung, sich auszutauschen, sei gross, weshalb man ein Apéro durchführen wollte,
zitierte die Zeitung den Muolener Gemeindepräsident Bernhard Keller (SG, cvp). Im
aargauischen Baden gab es laut der Aargauer Zeitung zwar keine Feier, doch offerierte
die Stadt der Bevölkerung eine Wurst und einen Lampion zum Mitnehmen, damit die
Badener zu Hause feiern konnten. Auch in den Gemeinden Estavayer und Murten (FR)
führte man eine Feier durch, verzichtete jedoch auf das normalerweise stattfindende
Feuer, damit nicht unnötig Touristen angezogen wurden, so «Le Temps». Einige
Gemeinden, etwa die Genfer Gemeinde Puplinge, setzten laut der «Tribune de Genève»
auf dezentrale Feiern, also Feiern, die auf mehrere Standorte verteilt wurden, damit
grössere Ansammlungen vermieden werden konnten. In Bellinzona (TI) fand die Feier
mit Innenminister Alain Berset und Risotto statt, allerdings war eine Teilnahme nur auf
Anmeldung möglich, wie der «Corriere del Ticino» berichtete. Im Appenzell zierte auch
dieses Jahr die 700 Kilogramm schwere Schweizerfahne das Antlitz des Säntis, wegen
drohendem Unwetter allerdings nur wenige Stunden.

Und schliesslich wurde auch auf dem Rütli gefeiert, wenn auch in vergleichsweise
kleinem Ausmass und unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga ehrte in einer Ansprache vor 200 geladenen Personen insgesamt
54 stellvertretend für die ganze Schweiz gewählte «Helden und Heldinnen» des Alltags.
Wie der Sonntags-Blick nach der Feier berichtete, wurde dabei, ganz im Zeichen der
Pandemie, jenen Schweizerinnen und Schweizern gedankt, welche dabei halfen, die
Krise zu bewältigen: Gesundheits-, Verkaufs- oder Bildungspersonal,
Buschauffeurinnen und -chauffeure ebenso wie hilfsbereite Nachbarinnen und
Nachbarn. Diese hätten gezeigt, dass die Schweiz «verhäbt», zitierte die Zeitung die
Bundespräsidentin. 20
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